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VfGG §85 Abs2 / Begründung des Antrages

VfGG §85 Abs2 / Fremdenpolizei

Rechtssatz

Keine Folge

Feststellung gemäß §54 FremdenG betreffend Pakistan.

Zur Begründung des Antrages wird ausgeführt, daß mit Vollstreckbarkeit des in Beschwerde gezogenen Bescheides die

Abschiebung des Beschwerdeführers drohe, "welche mit den zu Punkt 2. der Beschwerde dargestellten Gefahren

(insbesondere menschenrechtswidrige Inhaftnahme) verbunden" wäre.

Der Antragsteller hat es unterlassen, seiner Konkretisierungsp@icht nachzukommen und den ihm drohenden

unverhältnismäßigen Nachteil hinlänglich darzutun, denn der von ihm verwiesene Teil seiner Beschwerde enthält

lediglich den "Sachverhalt und Gang des Verwaltungsverfahrens", in dem Gefahren geschildert werden, die dem

Beschwerdeführer im Jahre 1992 drohten.
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